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Tarifliste der Kita Paradiesli 
 

Die Eltern entrichten Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder gemäss dieser Tarifliste. Die Beiträge sind ab Ver-
tragsbeginn geschuldet. Nachfolgend die Tagestarife gültig ab 1. Juli 2023: 
 

Monatseinkommen 
(brutto CHF) 

Tagestarif in CHF 
inkl. Mittagessen 

Halbtagestarif in CHF 
ohne Mittagessen 

 Spezielles 

4‘001 bis 5‘000 40.00 20.00  über Mittag inkl. Mittagessen: 

5‘001 bis 6‘000 50.00 25.00  CHF + 15.00  

6‘001 bis 7‘000 60.00 30.00   

7‘001 bis 8‘000 70.00 35.00  Zusatz Babytarif: 

8‘001 bis 9‘000 80.00 40.00  CHF + 20.00  

9‘001 bis 10‘000 90.00 45.00   

10‘001 bis 11‘000 100.00 50.00  Geschwisterrabatt: 

11‘001 bis mehr 110.00 55.00  CHF - 20.00  
 

Berechnung des Tagestarifs 
Für das massgebliche Brutto-Monatseinkommen werden der Lohn, der Anteil 13. Monatslohn, allfällige Gratifi-
kationen, Familienzulagen, Renten, Kapitalerträge und andere Einkünfte beider Elternteile zusammengezählt. 
Bei stark schwankendem Einkommen (z.B. Schichtzulagen, unregelmässige Einsätze) wird eine Berechnung 
aufgrund eines Durchschnittseinkommens der letzten sechs Monate durchgeführt. Bei massgeblichen Verände-
rungen, wie tieferes/höheres Einkommen und ähnliches, erfolgt eine Neuberechnung. Die Eltern sind verpflich-
tet solche Veränderungen der Kitaleitung zu melden. Der Elternteil, welcher nicht in der SPG beschäftigt ist, 
lässt die Lohnangaben durch seinen Arbeitgeber bestätigen. Die Lohnbestätigungen werden durch Drittperso-
nen ausgefüllt und unterschrieben. 
 
Ohne Lohndeklaration wird der Tagestarif von CHF 110.- verrechnet. 
 
Der Tagestarif wird mit den Anzahl Betreuungstagen pro Woche multipliziert und auf 52 Kalenderwochen hoch-
gerechnet. Dieser Betrag wird durch 12 Monate geteilt. Daraus ergibt sich die Monatspauschale. Die Monats-
pauschale ändert nur wenn zusätzliche Betreuungstage gebucht werden oder eine Änderung vom Betreuungs-
vertrag erfolgt.  
 
Abrechnung 
Die berechnete Monatspauschale (Betreuungskosten) wird jeweils im laufenden Monat direkt vom Gehalt abge-
zogen. Je nach Tagestarif beteiligt sich die jeweilige Gruppengesellschaft mit einer Subvention. Diese Subven-
tion ist sozialleistungs- und steuerpflichtig. Der Arbeitnehmeranteil der Sozialleistungspflicht wird ebenfalls im 
laufenden Monat direkt vom Gehalt abgezogen. Die Subventionen werden auf dem Lohnausweis ausgewiesen. 
 
Zusätzliche Betreuungsstunden über Mittag (inkl. Mittagessen) 
Für die Kosten und den Aufwand für das Mittagessen verrechnen wir zusätzlich CHF +15.00 pro Mittagessen. 
 
Babytarif 
Kinder unter 18 Monate beanspruchen für die Betreuung 1.5 Plätze; entsprechend wird für Babys ein höherer 
Tarif (CHF +20.00) verrechnet. In dem Kalendermonat, in welchem ein Kind 18 Monate alt wird, bezahlen die 
Eltern noch einen vollen Monat den Babytarif. 
 
Geschwisterrabatt 
Bei der Betreuung von mehr als einem Kind der gleichen Familie wird der Ansatz vom zweiten Kind um CHF 
20.00 reduziert. 
 
Eingewöhnungsphase 
Für die Eingewöhnung wird eine Pauschale von CHF 100.00 verrechnet. 
 
Anmeldegebühr 
Für den administrativen Aufwand wird eine einmalige Anmeldegebühr von CHF 50.00 verrechnet. 


